Kriterien zur Bewertung von

Seminararbeiten/Magisterarbeiten/Staatsexamensarbeiten
1. Unterliegt der Abhandlung eine bearbeitbare und präzise formulierte Fragestellung?

2. Ist der Aufbau der Abhandlung sachangemessenen und wird in ihm ein roter Faden ersichtlich?

3. Inwieweit wird die zugrundegelegte Fragestellung präzise und nachprüfbar bearbeitet (methodisches Reflexionsniveau)?

4. Werden einschlägige Forschungsansätze berücksichtigt, wie ist die Qualität der Verarbeitung?

5. Vorhandensein und Sicherheit in der Anwendung des Fachbegriffs- und Fachtheoriewissens?

6. Auswahl und Umfang der verarbeiteten Literatur und Qualität der Verarbeitung?

7. Auswahl und Umfang der verarbeiteten Quellen und Qualität der Verarbeitung?

8. Inwieweit sind Formalia wie z. B. Zitierweise und Präsentation der Literaturangaben eingehalten worden?

9. Wie sicher ist der Sachkenntnistand in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand?

10. Wie ist die Qualität der Darstellung (schriftlicher Ausdruck, Verständlichkeit und angemessene Form der Darstellung)?

11. Ausbildung des Urteilsvermögens?

12. Inwieweit zeichnet sich die Abhandlung durch eine besondere Originalität aus?
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